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Vorwort 

Vorwort 

Das Patentrecht gehört zweifelsohne mit zu den schwierigeren 
Rechtsgebieten. Die Beantwortung elementarer Fragen dieses Rechts-
gebietes, wie etwa nach der Beurteilung der erfinderischen Höhe oder 
nach der Bestimmung des Schutzbereichs, bereitet selbst Experten 
zum Teil erhebliche Schwierigkeiten. Es ist bezeichnend, wenn in 
diesem Zusammenhang mitunter von der „Auflösung des geistigen 
Eigentums“ die Rede ist und konstatiert wird, dass Gebiete wie das 
Patentrecht durch „äußerst geheimnisvolle Lehren“ bestimmt wer-
den.1 Gleichzeitig aber haben Zukunftstechnologien, wie etwa die 
Bio- und Informationstechnologie, sowie die allgemeine Debatte über 
die Informations- und Wissensgesellschaft die Bedeutung des Patent-
rechts in bisher unbekannter Deutlichkeit hervortreten lassen. Im 
Rahmen des technologischen und wirtschaftlichen Wettbewerbs der 
Zukunft geht es nicht mehr nur um die Verteilung der materiellen, 
sondern mehr noch um die der immateriellen Güter. Die Information, 
also die technische Lehre, die durch das Patentrecht geschützt wird, ist 
schon heute der wichtigste „Rohstoff“. 

Die wachsende Bedeutung des Patentrechts schlägt sich in der Pra-
xis in einer stetig wachsenden Nachfrage nach Juristen und Nichtjuris-
ten mit Kenntnissen im Patentrecht nieder, die für Unternehmen 
Schutzrechte überwachen, bewerten oder Lizenzverhandlungen füh-
ren. Dabei ist das Patentrecht aber nicht nur das Recht der „genialen 
Erfinder“ und der großen Unternehmen. Vielmehr sind seit jeher 
auch kleinere Unternehmen mit schwierigen patentrechtlichen Frage-
stellungen konfrontiert, sei es bei kleineren technologischen Verbesse-
rungen oder sei es bei der Frage der Verletzung fremder Patente, wie 
sie sich beispielsweise schon beim Anbieten eines Erzeugnisses stellen 
kann, bei dem nur ein winziges Bauteil eine patentgeschützte Lehre 
verkörpert. 

Davon ausgehend ist es Ziel dieses Buches, die schwierige Materie 
des Patentrechts all denjenigen zu öffnen, die sich für dieses Gebiet 
interessieren oder die beruflich oder durch das Studium damit in Be-
rührung kommen. Das Buch richtet sich gleichermaßen an Juristen 
wie auch an Ingenieure sowie an Natur- und Wirtschaftswissenschaft-
ler. In sprachlicher Hinsicht wurde versucht, die bisweilen sehr kom-

                                                                                                                 
1 So Geller, GRUR Int. 2006, 273, 275. 
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plizierten Zusammenhänge auch für „Nichtjuristen“ möglichst leicht 
verständlich und anhand von Beispielen zu veranschaulichen. Aller-
dings wurde auch auf vertiefende Hinweise und Erläuterungen zu 
zum Teil sehr schwierigen aber praxisrelevanten Streitfragen bewusst 
nicht verzichtet. Der Schwerpunkt des Buches liegt dabei auf den 
materiell-rechtlichen Fragen des Patentrechts, wohingegen verfahrens-
rechtliche Aspekte nur im Überblick behandelt werden. 

Soweit in diesem Buch Gesetze, Patentschriften der Patentämter 
oder Entscheidungen der Gerichte und des Europäischen Patentamts 
erwähnt werden, können diese unter folgenden Internetadressen abge-
rufen werden: 

 
• http://www.gesetze-im-internet.de/patg (Patentgesetz) 
• http://register.dpma.de (Rechtstandregister des DPMA) 
• http://depatisnet.de (Sammlung von Patentdokumenten, weltweit) 
• http://www.bundesgerichtshof.de (Entscheidungen des BGH) 
• http://www.bundespatentgericht.de (Entscheidungen des BPatG) 
• http://epo.org (Patente und Entscheidungen des Europäischen Pa-

tentamts) 
• http://wipo.int (Internationale Patentanmeldungen und Informati-

onen der WIPO) 
 

Anregungen und Kritik nehmen wir jederzeit dankbar entgegen. 
E-Mail: goetting@jura.tu-dresden.de 
 
Dresden, im Februar 2014 Horst-Peter Götting 
 Sven Hetmank 
 Karsten Schwipps 
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